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NOTRUFE- BEREITSCHAFTSDIENSTE  
DER ÄRZTE & APOTHEKEN
Für alle Notfalldienste gilt an Wochenenden und Feiertagen 
rund um die Uhr, an Werktagen 18.00 - 08.00 Uhr

POLIZEI
Notruf (Überfall, Verkehrsunfall) 110
Polizeiposten Heitersheim 506990

FEUERWEHR 112
Feuerwehrkommandant Markus Karrer 0172/6270378

WICHTIGE TELEFONNUMMERN
Arztlicher Notfalldienst   116 117
Allgemeine Notfallpraxis Müllheim, HELIOS Klinik Müllheim, He-
liosweg 1, 79379 Müllheim
Öffnungszeiten: Sa, So und an Feiertagen  10 - 18 Uhr
Notfallpraxis Augen Freiburg, Universitätsaugenklinik Freiburg, 
Kilianstr. 5, 79106 Freiburg
Öffnungszeiten: Sa, So und an Feiertagen  8 - 18 Uhr
Notfallpraxis Kinder Freiburg, St. Josephs-Krankenhaus, Sau-
tierstr. 1, 79104 Freiburg
Öffnungszeiten: 
Mo - Do  19 - 22.30 Uhr, 
Fr  16 - 22.30 Uhr,
Sa, So und an Feiertagen  8 - 22.30 Uhr
Notfallpraxis HNO Villingen-Schwenningen, Schwarzwald-Baar 
Klinikum VS, Klinikstr. 11, 78052 Villingen-Schwenningen
Öffnungszeiten: Sa, So und an Feiertagen  10 - 20 Uhr
Zahnärztlicher Notfalldienst 0761/12012000
Tierärztlicher Notdienst  0761/72266
Vergiftungs-Info-Zentrale 0761/19240
Verbandswassermeister Michael Schlegel  07634/40215  
Notdienst:  07634/40251 
Pflegestützpunkt Bad Krozingen
Grabenstr. 2, pflegestuetzpunkt@lkbh.de, 0761 2187  
Durchwahl  2972 / 2073 / 2971 / 2974 
Sozialstation Südlicher Breisgau 07633/12219
Einsatzleitung der Dorfhelferinnenstation: 
Karin Birk 07664-4058069 oder 0176-17612624 
 karin.birk@familienwerk-soelden.de

STÖRUNGSSTELLE
Energieversorgung badenova 
Stördienst Gasversorgung 0800 2 767 767
Strom
Energiedienst Netze GmbH 07623/ 92-1800
Störungsnummer 07623/ 92-1818

BÜRGERMEISTERAMT
Telefon 5617-0
Fax 5617-99
www.ballrechten-dottingen.de
gemeinde@ballrechten-dottingen.de

Tel. 5617-11 Annette Löffler Bürgeramt, Standesamt
 5617-12 Heike Schopferer Sekretariat/Tourist-Info/
   Amtsblatt
 5617-13 Andreas Hilzinger Hauptamt/Bauamt
 5617-14 Patrick Becker Bürgermeister
 5617-15 Carina Langer Kasse
 5617-16 Sara Ardelt Rechnungsamt
 5617- 18 Sabine Schropp Mitarbeiterin 
   Rechnungsamt/
   Steueramt
 5617 -27 Stefanie Brenn Mitarbeiterin
 5617- 28 Susanne Hofmann Bauamt/Flüchtlinge
 5617- 29 Raphaela Grathwol Rechnungsamt

Unsere Öffnungszeiten:
Montag - Freitag:  8.00 - 12.00 Uhr
Montag:  14.00 – 16.00 Uhr
Mittwoch:  14.00 – 18.00 Uhr

WERTSTOFFANNAHMETERMINE  
AUF DEM BAU- UND RECYCLINGHOF

Freitags:  17:00 Uhr – 19:00 Uhr 
Samstags:  09:00 Uhr – 11:00 Uhr 

NÄCHSTE LEERUNGEN

Restmüll: Freitag, 17.05.2024
Biotonne: Mittwoch, 29.05.2024

ÖFFNUNGSZEITEN DER SCHNITTGUT -  
SAMMELSTELLE SULZBURG

Laufener Straße/Betberger Straße, 79295 Sulzburg 
März-Oktober  Freitag:  16:00-18:00 Uhr
 Samstag:  14:00-16.00 Uhr

Grünschnittsammelstelle Sulzburg geschlossen am 17. und 
18. Mai 2024

APOTHEKENNOTDIENST
Donnerstag, 16.05.2024
Linden-Apotheke, Breitenweg 10a
Buggingen, Tel. 07631/3978
Tuniberg-Apotheke, St. Erentrudis-Str. 22
Freiburg-Munzingen, Tel. 07664/3205
 
Freitag, 17.05.2024
Breisgau-Apotheke, Staufener Str. 1
Ehrenkirchen-Kirchhofen, Tel. 07633/5393
Flora-Apotheke, Hauptstr. 123
Müllheim, Tel. 07631/36340
 
Samstag, 18.05.2024
Schwarzwald-Apotheke, St.-Ulrich-Str. 2
Bad Krozingen, Tel. 07633/4105
 
Sonntag, 19.05.2024
Faust-Apotheke, Hauptstr. 52
Staufen, Tel. 07633/958220
Apotheke am Schillerplatz, Werderstr. 23
Müllheim, Tel. 07631/12775
 
Montag, 20.05.2024
Bad-Apotheke, Bahnhofstr. 23
Bad Krozingen, Tel. 07633/92840
 
Dienstag, 21.05.2024
St.-Trudpert-Apotheke, Wasen 49
Münstertal, Tel. 07636/566
Werder-Apotheke, Werderstr. 57
Müllheim, Tel. 07631/740600
 
Mittwoch, 22.05.2024
Stadt-Apotheke, Hauptstr. 15
Staufen, Tel. 07633/6263
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78333 Stockach, Tel.: 07771/9317-11, Fax: 07771/9317-40,  
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Gemeinde
Ballrechten-Dottingen

Landkreis
Breisgau-Hochschwarzwald

 
Öffentliche Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis  
für die Wahl zum Europäischen Parlament – Europawahl – und für die Wahl des  
Gemeinderats, des Kreis tags sowie über die Erteilung von Wahlscheinen für diese 
Wahlen am 9. Juni 2024
Am 9. Juni 2024 findet in der Bundesrepublik Deutschland 
die Wahl zum Europäischen Parlament – Europawahl – und 
gleich zeitig finden in der Gemeinde Ballrechten-Dottin-
gen die Kommunalwahlen – Wahl des Gemeinderats und 
Wahl des Kreistags statt.

1. Die Wählerverzeichnisse für die Europawahl und die 
Kommunalwahlen – für den Wahlbezirk der Gemein-
de Ballrechten-Dottingen wer den in der Zeit vom 
20. Mai 2024 bis 24. Mai 2024 werktags während 
der allgemeinen Öffnungszeiten Montag bis Freitag 
von 8-12 Uhr, Montagnachmittag von 14-16 Uhr und 
Mittwochnachmittag von 14-18 Uhr, im Rathaus Ball-
rechten-Dottingen, Alfred-Löffler-Str. 1, Zimmer 1 
für Wahl berechtigte zur Einsichtnahme bereitgehal-
ten. Ausgenommen davon ist Montag, 20.05.2024 
(Pfingstmontag).

  Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder 
Vollständigkeit der zu seiner Person im Wählerver-
zeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein 
Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit 
der Daten von anderen im Wählerver zeichnis einge-
tragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen 
glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtig-
keit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses 
ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht 
nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, 
für die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 
51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen 
ist. Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten 
Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein 
Daten sichtgerät möglich.

  Wählen kann nur, wer in die Wählerverzeichnisse für 
die Europawahl/Kommunalwahlen eingetragen ist 
oder einen Wahl schein für diese Wahlen hat.

2. Für die Kommunalwahlen gilt außerdem
2.1   Wahl des Gemeinderats
  Personen, die ihr Wahlrecht für Gemeindewahlen 

durch Wegzug oder Verlegung der Hauptwohnung 
aus der Gemeinde verloren haben und vor Ablauf von 
drei Jahren seit dieser Veränderung wieder in die Ge-
meinde zuziehen oder dort ihre Hauptwohnung be-
gründen, werden, wenn sie am Wahltag noch nicht 
drei Monate wieder in der Gemeinde wohnen oder 
ihre Hauptwohnung begründet haben, nur auf Antrag 
in das Wählerverzeichnis eingetragen.

2.2   Wahl des Kreistags
  Personen, die ihr Wahlrecht für die Wahl des Kreis-

tags
  durch Wegzug oder Verlegung der Hauptwohnung 

aus dem Landkreis verloren haben und vor Ablauf von 
drei Jahren seit dieser Veränderung wieder in den 
Landkreis zuziehen oder dort ihre Hauptwohnung 
begründen, werden, wenn sie am Wahltag noch nicht 

drei Monate wieder im Landkreis wohnen oder ihre 
Hauptwohnung begründet haben, ebenfalls nur auf 
Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen. Ist 
die Gemeinde, in der ein Antrag auf Eintragung in das 
Wählerverzeich nis gestellt wird, nicht identisch mit 
der Gemeinde, von der aus der Wahlberechtigte sei-
nerzeit den verlassen hat oder seine Hauptwohnung 
verlegt hat, dann ist dem Antrag eine Bestätigung 
über den Zeitpunkt des Wegzugs oder der Verlegung 
der Hauptwohnung aus dem Landkreis sowie über das 
Wahlrecht zu diesem Zeitpunkt beizufügen. Die Be-
stätigung erteilt kos tenfrei die Gemeinde, aus der der 
Wahlberechtigte seinerzeit weggezogen ist oder aus 
der er seine Hauptwohnung verlegt hat.

2.3   Wahlberechtigte, die in keiner Gemeinde in der Bun-
desrepublik Deutschland eine Wohnung haben, sich 
aber am Wahltag seit mindestens drei Monaten in der 
Gemeinde – im Landkreis – gewöhnlich aufhalten, wer-
den auf Antrag in das Wähler verzeichnis eingetragen. 
Mit dem schriftlichen Antrag hat der Wahlberechtigte 
ohne Wohnung zu versichern, dass er bei keiner an-
deren Stelle in das Wählerverzeichnis eingetragen ist 
oder seine Eintragung beantragt hat oder noch bean-
tragen wird. Außerdem hat er nachzuweisen, dass er 
bis zum Wahltag seit mindestens drei Monaten seinen 
gewöhnlichen Aufent halt in der Gemeinde – im Land-
kreis – haben wird.

2.4   Wahlberechtigte Unionsbürger, die nach § 26 Bundes-
meldegesetz nicht der Meldepflicht unterliegen und 
nicht in das Mel deregister eingetragen sind, werden 
ebenfalls nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis 
eingetragen. Dem schriftlichen Antrag auf Eintra-
gung in das Wählerverzeichnis hat der Unionsbürger 
eine Versicherung an Eides statt mit den Erklärungen 
nach § 3 Absatz 3 und 4 Kommunalwahlordnung anzu-
schließen.

2.5   Alle genannten Anträge auf Eintragung in das Wähler-
verzeichnis müssen schriftlich gestellt werden und – 
ggf. samt der genannten Erklärungen und eidesstatt-
lichen Versicherung und Nachweisen – spätestens 
bis zum Sonntag, 19. Mai 2024 (keine Verlänge-
rung möglich) beim Bürgermeisteramt Ballrech-
ten-Dottingen, Alfred-Löffler-Str. 1, 79282 Ball-
rechten-Dottingen eingehen.

  Vordrucke für diese Anträge und für die erforderli-
chen Erklärungen hält das Bürgermeisteramt Ball-
rechten-Dottingen, Alfred-Löffler-Str. 1, 79282 
Ballrechten-Dottingen bereit.

  Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann sich 
bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person 
bedienen.

  Wird dem Antrag entsprochen, erhält der Betroffene 
eine Wahlbenachrichtigung, sofern er nicht gleichzei-
tig einen Wahl schein beantragt hat.

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
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3. Wer die Wählerverzeichnisse für unrichtig oder unvoll-
ständig hält, kann in der Zeit vom 20. Mai bis zum 24. 
Mai 2024 (vgl. Nr. 1), spätestens am Freitag, 24. Mai 
2024 bis 12 Uhr, beim Bürgermeisteramt Ballrech-
ten-Dottingen, Alfred-Löffler-Str. 1, 79282 Ballrech-
ten-Dottingen, Zimmer 1, Einspruch einlegen (bzgl. 
Europawahl) bzw. einen Antrag auf Berichtigung (bzgl. 
der Kommunalwahlen) des / der Wählerverzeichnis-
se(s) stellen.

  Der Einspruch/Antrag kann schriftlich oder durch Er-
klärung zur Niederschrift bei der Gemeindebehörde/
beim Bürgermeis teramt Ballrechten-Dottingen ein-
gelegt/gestellt werden.

  
4. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis ein-

getragen sind, erhalten bis spätestens zum 19. Mai 
2024 eine Wahlbe nachrichtigung.

  Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber 
glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen 
das Wählerver zeichnis einlegen bzw. Antrag auf Be-
richtigung stellen, wenn er nicht Gefahr laufen will, 
dass er sein Wahlrecht nicht ausü ben kann.

  Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wäh-
lerverzeichnis eingetragen werden und die bereits 
einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt 
haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung.

  Der Wahlberechtigte kann grundsätzlich nur in dem 
Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wähler-
verzeichnis er eingetragen ist. Der Wahlraum ist in der 
Wahlbenachrichtigung angegeben. Wer in einem an-
deren Wahlbezirk oder durch Briefwahl wählen möch-
te, benötigt dazu einen Wahlschein (siehe Nr. 5).

5. Wahlschein
5.1   Wer einen Wahlschein für die Europawahl hat, kann 

an der Wahl im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 
durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum 
dieses Landkreises oder durch Briefwahl teilnehmen.

5.2   Wer einen Wahlschein für die Kommunalwahlen hat, 
kann entweder durch Stimmabgabe in einem beliebi-
gen Wahlraum des im Wahlschein angegebenen Ge-
biets oder durch Briefwahl teilnehmen.

6. Einen Wahlschein erhält auf Antrag
6.1   ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlbe-

rechtigter,
6.2   ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener 

Wahlberechtigter,
6.2.1   wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden 

die nachstehende Antragsfrist auf Aufnahme in 
das Wählerverzeichnis

 für die Europawahl
  bei Deutschen nach § 17 Absatz 1 Europawahlordnung 

(EuWO), bei Unionsbürgern nach § 17a Absatz 2 EuWO 
bis zum 19. Mai 2024 versäumt hat;

 für die Kommunalwahlen
  bei Wahlberechtigten nach § 3 Absatz 2 und 4 und § 

3b Absatz 1 Kommunalwahlordnung (KomWO) (vgl. 2.1, 
2.2, 2.3, 2.4) bis zum 19. Mai 2024 versäumt hat; dies 
gilt auch, wenn ein Unionsbürger nachweist, dass er 
ohne sein Verschulden versäumt hat, rechtzeitig die 
zur Feststellung seines Wahlrechts verlangten Nach-
weise nach § 3 Absatz 3 und 4 KomWO vorzulegen,

6.2.2   wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden
 bei der Europawahl
  die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach 

§ 21 Absatz 1 EuWO bis zum 24. Mai 2024 versäumt 
hat;

  bei den Kommunalwahlen
  die Frist für den Antrag auf Berichtigung des Wähler-

verzeichnisses nach § 6 Absatz 2 des Kommunalwahl-

gesetzes (KomWG) bis zum 24. Mai 2024 versäumt 
hat; dies gilt auch, wenn ein Unionsbürger nachweist, 
dass er ohne sein Verschulden versäumt hat, rechtzei-
tig die zur Feststellung seines Wahlrechts verlangten 
Nachweise nach § 3 Absatz 3 und 4 KomWO vorzule-
gen.

6.2.3  wenn sein Recht auf Teilnahme an der/n
 Europawahl
  erst nach Ablauf der Antragsfrist bei Deutschen nach 

§ 17 Absatz 1 EuWO, bei Unionsbürgern nach § 17a Ab-
satz 2 EuWO,

  oder erst nach Ablauf der Einspruchsfrist nach § 21 
Absatz 1 EuWO entstanden ist;

 Kommunalwahlen
  erst nach Ablauf der Antragsfrist nach § 3 Absatz 2 

und 4 und § 3b Absatz 1 KomWO oder der Einsichts-
frist nach § 6 Absatz 2 KomWG entstanden ist.

6.2.4   wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren (Euro-
pawahl)/Widerspruchsverfahren (Kommunalwahlen) 
festgestellt wor den und die Feststellung erst nach 
Abschluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der 
Gemeindebehörde bzw. des Bürgermeisteramtes ge-
langt ist.

 zu 6.1   Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis ein-
getragenen Wahlberechtigten bis zum Freitag, 7. Juni 
2024, 18:00 Uhr, beim Bürgermeisteramt Ballrech-
ten-Dottingen, Alfred-Löfler-Str. 1, 79282 Ballrech-
ten-Dottingen, Zimmer 1, mündlich, schriftlich oder 
elektronisch beantragt werden.

  Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein 
Aufsuchen des Wahlraums nicht oder nur unter nicht 
zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der 
Antrag noch bis zum Wahltag, 15:00 Uhr, gestellt wer-
den.

  Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm 
der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, 
kann ihm bis zum Tage vor der Wahl (8. Juni 2024), 
12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.

zu 6.2   Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahl-
berechtigte können aus den unter Nr. 6.2.1 – 6.2.4 an-
gegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines 
Wahlscheins noch bis zum Wahltag, 15:00 Uhr, stellen.

  Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, 
dass er dazu berechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit 
Behinderungen kann sich bei der Antragstellung der 
Hilfe einer anderen Person bedienen.

7.   Ein Wahlberechtigter, der durch Briefwahl wählen 
will, erhält mit den Briefwahlunterlagen für die Eu-
ropawahl einen roten Wahlbriefumschlag, mit den 
Briefwahlunterlagen für die Kommunalwahlen einen 
gelben Wahlbriefumschlag.

  Die Anschriften, an die die Wahlbriefe zurückzusen-
den sind, sind auf den Wahlbriefumschlägen angege-
ben. Ein Merkblatt für die Briefwahl zur Europawahl 
und die Hinweise für die Briefwahl zu den Kommunal-
wahlen auf der Rückseite des Wahl scheins enthalten 
die für den Wähler notwendigen Informationen.

7.1  Europawahl
 Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte
 - einen amtlichen Stimmzettel,
 -  einen amtlichen weißen Stimmzettelumschlag für 

die Briefwahl,
 -  einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der 

Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen roten 
Wahlbriefum schlag und

 -  ein Merkblatt für die Briefwahl.
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7.2  Kommunalwahlen
 Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte
 -  die amtlichen Stimmzettel für jede Wahl, zu der 

er wahlberechtigt ist, ggf. mit zugehörigen Merk-
blättern,

 -  die/den dazugehörigen amtlichen Stimmzettelum-
schlag/Stimmzettelumschläge für die Briefwahl,

 -  einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der 
Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen gelben 
Wahlbriefum schlag mit dem Aufdruck „Wahl-
brief für die kommunale Wahl“.

  Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterla-
gen für einen anderen ist

  im Falle der Europawahl nur möglich, wenn die Be-
rechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen 
wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als 
vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Ge-
meindebehörde/dem Bürgermeisteramt vor Emp-
fangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. 
Auf Ver langen hat sich die bevollmächtigte Person 
auszuweisen;

  im Falle der Kommunalwahlen nur zulässig,
  wenn die Empfangsberechtigung durch Vorlage einer 

schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird.
  Der Wahlberechtigte, der seine Briefwahlunterlagen 

bei der Gemeindebehörde bzw. beim Bürgermeister-
amt selbst in Emp fang nimmt, kann an Ort und Stelle 
die Briefwahl ausüben.

  Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief/die 
Wahlbriefe mit dem Stimmzettel/den Stimmzetteln 
und dem/n Wahl-schein/en so rechtzeitig an die ange-
gebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief/die Wahl-
briefe dort spätestens am Wahl tag bis 18:00 Uhr 
eingeht/en.

  Ein Wahlberechtigter, der des Lesens (bei Kommunal-
wahlen: oder des Schreibens) unkundig oder wegen 
einer Behinde rung an der Abgabe seiner Stimme 
gehindert ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe 
einer anderen Person bedienen. Die Hilfsperson muss 
das 16. Lebensjahr vollendet haben. Die Hilfeleistung 
ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom 
Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußer-
ten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine 
Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnah-
me erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder 
Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder ver-
ändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsper-
son besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung 
der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleis-
tung von der Wahl einer anderen Person erlangt hat.

  Wähler, die bei der Europawahl und bei den Kom-
munalwahlen durch Briefwahl wählen, müssen zwei 
Wahlbriefe absen den (roter Wahlbrief = Europawahl, 
gelber Wahlbrief = für die kommunale Wahl)

  Der Wahlbrief für die Europawahl wird innerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Ver-
sendungsform ausschließlich von Deutsche Post AG 
unentgeltlich befördert.

  Der Wahlbrief für die Kommunalwahlen wird inner-
halb der Bundesrepublik Deutschland ohne beson-
dere Versendungs-form ausschließlich von Deutsche 
Post AG unentgeltlich befördert.

  Der/Die Wahlbrief/e können auch bei der auf dem 
Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden. 

 
Ballrechten-Dottingen, 13. Mai 2024

Bürgermeisteramt Ballrechten-Dottingen
gez. Patrick Becker, Bürgermeister

Einladung zur öffentlichen  
Gemeinderatssitzung
Zur nächsten Gemeinderatssitzung lade ich Sie herzlich 
ein auf Donnerstag, den 16.05.2024, 19.00 Uhr, in den Bür-
gersaal des Rathauses.
 
Die Tagesordnung:
 
TOP 1 Anliegen und Anfragen der Bürgerschaft
 
TOP 2 Bekanntgaben
a) Bekanntgabe von Beschlüssen aus der letzten nicht öf-
fentlichen Sitzung
b) Sonstige Bekanntgaben
 
TOP 3 Auftragsvergabe Sanierung alter Kindergarten, Ot-
to-Karrer-Str. 1
a)  Abbrucharbeiten
b)  Trockenbauarbeiten
c)  Fliesenarbeiten
d)  Glaserarbeiten
e)  Schreinerarbeiten
f)  Schlosserarbeiten
g)  Bodenbelagsarbeiten
h)  Malerarbeiten
i)  Sanitärarbeiten
j)  Heizungsarbeiten
k)  Elektroarbeiten
 
TOP 4 Integrationsmanagement ab dem Jahr 2025
- Weiterführung der Kooperation -
 
TOP 5 Verschiedenes und Informationen der Verwaltung
 
TOP 6 Anträge und Anfragen aus dem Gemeinderat
 
TOP 7 Anliegen und Anfragen der Bürgerschaft

 
Mit freundlichen Grüßen
 
Patrick Becker
Bürgermeister

Vorgezogener Redaktionsschluss!
Bedingt durch die Pfingstfeiertage ändert sich der Re-
daktionsschluss für die KW 20 von Montag auf Freitag, 
17.05.2024.
 
Wir bitten um Beachtung!

Fällige Gemeindesteuern 
Am
15. Mai 2024
 
sind die Grundsteuer und die Gewerbesteuer für das 2. 
Quartal 2024 zur Zahlung fällig.
 
Die fälligen Beträge entnehmen Sie bitte den jeweiligen 
Jahresbescheiden.
 
Bitte beachten Sie, dass bei verspäteter Zahlung zusätz-
liche Kosten in Form der gesetzlich vorgeschriebenen 
Mahngebühren und Säumniszuschläge anfallen.
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Wir empfehlen deshalb, am Lastschriftverfahren teilzu-
nehmen!
 
• Beträge werden nur zum Fälligkeitstermin abgebucht
• Es entstehen keine Mahngebühren und Säumniszu-

schläge
• Eventuelle Rückerstattungen können schneller überwie-

sen werden
• jederzeit widerrufbar!
 
Bei Fragen zum SEPA-Lastschriftverfahren stehen wir 
Ihnen gerne unter Tel. Nr. 07634/5617-15 Carina Langer 
oder der E-Mail-Adresse: 
gemeindekasse@ballrechten-dottingen.de zur Verfügung.
 
Allen Zahlungspflichtigen, die bereits am Lastschriftver-
fahren teilnehmen, werden die Steuern und Gebühren 
zum Fälligkeitstermin vom angegebenen Girokonto abge-
bucht.
 
Erleichtern Sie sich und uns die Arbeit, dafür dankt Ihnen
 
Ihre Gemeindekasse
 
 
Grünschnittsammelstelle Sulzburg  
geschlossen am 17. und 18. Mai 2024
Die Gemeinde Sulzburg teilt mit, dass die Grünschnitt-
sammelstelle in Sulzburg am 17. und 18. Mai personalbe-
dingt geschlossen ist.

Alternativ kann Grünschnitt am RAZ Breisgau in Eschbach, 
Ehrenkirchener Straße 3 angeliefert werden.

Die Öffnungszeiten des RAZ Breisgau sind:
Montag und Dienstag von 9 - 15 Uhr
Donnerstag und Freitag von 12 - 18 Uhr
Samstag von 8 - 12 Uhr

Fundsachen:
1 rosa Kindersonnenbrille
1 schwarze Fleecejacke Gr. 134/140

AK NATUR UND UMWELT

Der AK mäht
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
am Samstag, den 18. Mai 2024 09 Uhr trifft sich die 
Sensentruppe des Arbeitskreises Natur und Umwelt 
auf der Kirschwiese, um den Südteil des Grundstücks zu 
mähen. Wer von Ihnen Spaß hat, die alte Sense hervor zu 
holen und mit dieser Lebewesen und Boden schonenden 
Methode zu mähen, ist herzlich eingeladen.

Gefragt sind nicht nur Sensenschwinger*innen sondern 
auch Leute, die die jungen Heckenpflanzen freischneiden 
und die Baumscheiben vom Gehölz befreien. Man braucht 
Sense, Ast- und Handschere, ev. Gertel oder Machete, 
Handschuhe, Hut und Sonnenschutz. Das Mähgut wird ei-
nige Tage später abgeräumt, so dass die Heurechen nicht 
zum Einsatz kommen werden.

Die Kirschwiese finden Sie gegenüber der Löffler-Strauße 
rechts neben der L125 Richtung Staufen (siehe Abb. Kar-
tendaten©2024 GeoBasis-DE/BKG (©2009). Für Getränke 
wird gesorgt. Wir freuen uns auf Sie! Ansprechpartner*in-
nen: Ingo Kramer 07634 - 506464 (Ognikramer@gmail.
com), Sabine Mitzel 07634 592559 (sm@delta-db.de)
  

DER NÄHE DEN VORRANG GEBEN

Textiltreff
Wir treffen uns ab jetzt wieder 14tägig 
jeden zweiten und vierten Dienstag 
im Monat ab 15.30 Uhr zum „Offenen 
Textiltreff“ in der Aula der Sonnen-
berg-Schule in Ballrechten. Wir stri-
cken, filzen, nähen, spinnen, sticken 
oder basteln, je nach Bedarf und Lust 
und Laune. Während der Schulferien 
finden keine Treffen statt. Neulinge und alte Hasen 
sind herzlich willkommen. Veranstalterin ist Frau Ingrid 
Rüde.

Ein Dorf singt......
Offenes Volksliedersingen für Jung 
und Alt
Es ist jeder willkommen, der Freude am 
Singen hat. Wir treffen uns 1 x im Monat.
 
Wann: Mittwoch, 15.05.2024 ab 18.00 Uhr
Wo: Sportheim Dottingen
 
Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.
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FRAUEN TREFFEN FRAUEN

20 Jahre „Frauen treffen Frauen“
Das wollen wir ein bisschen feiern...
...am liebsten mit Ihnen!
 
Am Freitag, dem 7. Juni 2024 treffen wir uns um 20:00 
Uhr im Weingut Steinle (Mühlenstraße 11).
 
Bei einer kleinen Weinprobe mit Vesper bei Winzermeiste-
rin Annette Seywald wollen wir bei guten Gesprächen den 
Abend genießen und die letzten 20 Jahre Revue passieren 
lassen.
 
Weinprobe mit Vesper: € 25,00
 
Aus organisatorischen Gründen benötigen wir bis 30. Mai 
Ihre verbindliche Anmeldung.
 
Ihre Ansprechpartnerinnen:
Iris Fritz, Tel. 8047
Sabine Mitzel, Tel. 592559
Barbara Burgert, Tel. 8915

VOLKSHOCHSCHULE

vhs Ballrechten-Dottingen

Entdecken Sie die vielfältigen Kurse unserer Volks-
hochschule! www.ballrechten-dottingen.de/
Gemeindeleben/Volkshochschule
 
GESUNDHEIT | BEWEGUNG
Fasziales NORDIC WALKEN
Elastisches Nordic-Walken- federleicht zum Ziel.
Strecke: ca. 7 km
Leitung: Birgit Zimmermann
 NW-Trainerin, Physiotherapeutin
Beginn: Di 11. Juni  2024 | 09:50-11:50
Ort: Castellberghalle Parkplatz
Dauer: 6x 2h
Entgelt: 78,00 €
 
MEDIZINISCHES QIGONG
Einfache meditative Bewegungen bringen Sie zur inneren 
Balance und aktivieren Ihre Selbstheilungskräfte. Men-
schen jeden Alters können diese langsamen Bewegungen 
in kurzer Zeit erlernen und anwenden. Bitte ziehen Sie be-
queme Kleidung an.
Leitung:  Eva-Maria Kreis
 Zhineng Qigong Lehrerin und Ausbilderin
Beginn: Do 13.Juni 2024 | 16:15 – 17:30  
Ort: Aula Sonnenbergschule Ballrechten   
Dauer: 6x 75 Min.  
Entgelt: 45,00 €   
  
WISSEN IM ALLTAG
Vortrag:  Vorsorgevollmacht| Betreuungsverfügung|
  Patientenverfügung
Dozent: Rolf Fidler, Rechtsanwalt
  Fachanwalt für Erbrecht
Termin: Di 11. Juni 2024 | 18:30-ca. 20:00
Ort: Aula Sonnenbergschule
Entgelt: 8,00 € (Bitte passend mitbringen)

Vortrag: Erben und Vererben
Dozent: Rolf Fidler, Rechtsanwalt
 Fachanwalt für Erbrecht
Termin: Di 18. Juni 2024 | 18:30-ca. 20:30
Ort: Aula Sonnenbergschule
Entgelt: 8,00 € (Bitte passend mitbringen)
 
Info+Anmeldung:
Mail:  vhs@ballrechten-dottingen.de
Fon:   07634 – 3500173
Annette Winterhalter, VHS-Leiterin

JUZE

"Du bist Demokratie" - erfolgreiche  
Infoveranstaltung für Erstwählende
Rund 80 Erstwählerinnen und Erstwähler kamen am 
03.05.2024 in die Malteserhalle Heitersheim, um sich über die 
anstehenden EU-, Kommunal- und Kreistagswahlen zu infor-
mieren. Eingeladen waren Jugendliche aus Ballrechten-Dot-
tingen, Buggingen, Eschbach, Heitersheim, Münstertal und 
Sulzburg - allesamt Kooperationsgemeinden des SOS-Kinder-
dorf Schwarzwald, das die Veranstaltung organisierte.
An zwölf interaktiven Stationen lernten sie u.a., welche 
Aufgaben eine Kommune hat oder wie ein demokratisches 
Gemeinwesen funktioniert. Im Mittelpunkt stand auch die 
Frage, was sie bei ihrer ersten Wahl konkret beachten müs-
sen. Diese praktische Hilfestellung ist besonders bei der 
komplexen Gemeinderatswahl sehr hilfreich. "Wir möchten 
junge Menschen ermutigen, sich aktiv am demokratischen 
Prozess zu beteiligen", erläutert Patrick Wallner, Bereichslei-
ter gemeindebezogene Jugendarbeit im SOS-Kinderdorf 
Schwarzwald. "Das können sie nur tun, wenn sie verstanden 
haben, wie dieser funktioniert." Die Rückmeldung der Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer war überwältigend positiv. 
Das Konzept der Veranstaltung ist voll aufgegangen.
 

PARTEIEN

CDU-Ortsverband

Freitag, 10.05.2024: Infoveranstaltung zur  
Gemeinderatswahl für alle von 16-26 Jahren 

„Demokratie heißt, sich in seine eigenen 
Angelegenheiten einzumischen.“ Max Frisch (1911–1991) 

Unter diesem Motto laden wir, die Kandidatinnen und Kan-
didaten der CDU für die Gemeinderatswahl 2024, Dich ein!
 
Für wen?: alle von 16 bis 26 Jahren
Wann?: Freitag, 10.05.2024, 17:30-18:30 Uhr
Wo?: Haus der Vereine, Ballrechten-Dottingen
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Schwarzwaldverein Sulzbachtal

Die Vorstandschaft möchte sich recht herzlich für die 
vielen Kuchen, die  anlässlich des Homberg-Hüttenfes-
tes gespendet wurden, bei allen Bäckerinnen und Bä-
cker bedanken.  
  
Abenteuer Wanderung
Sonntag, 26.05.24
Wanderung: Col de la Schlucht – Frankenthal  (Einkehr) – Le 
Hohneck -
Haut de Falimont -  Col de la Schlucht
Wanderzeit:  ca.4-5 Stunden, Wegstrecke: ca. 11 km
 ca. 550 Hm, sehr felsig
Treffpunkt:    Sulzburg, Marktplatz
 9.00 Uhr
 mit PKW-Fahrgemeinschaften
 nach Frankreich Munster D417
 Rucksackvesper und Einkehr
  festes Schuhwerk, gute Kondition erforder-

lich  
Führung:  Martin Straub
  Anmeldung  bis 24.05.24 bei Herta Fafara
 Tel. 07634 8677
 
Orgelwanderung mit Orgelkonzert
Fronleichnam
Donnerstag, 30.05.24
Wanderung:  Zu den Kirchen in St.Ilgen-Laufen-Sulzburg.
 In jeder Kirche findet ein Orgelkonzert statt.
Wegstrecke: ca. 9 km, Wanderzeit: ca. 2 Stunden
Treffpunkt: Sulzburg, Marktplatz
 12.30 Uhr
 Zur Rundwanderung
  Bei heißem Wetter bitte Kopfbedeckung und 

Trinkflasche mitbringen!
Führung: Armin Imgraben  
 
Gäste sind herzlich willkommen!
  
Aktuelle Hinweise und Änderungen sind auf unserer 
Homepage unter 
www.schwarzwaldverein-sulzbachtal.de ersichtlich.
 
 

MITTEILUNGEN DER KIRCHEN

Kath. Pfarramt 
Seelsorgeeinheit Heitersheim

Katholische Gottesdienste in der Seelsorgeeinheit HEI-
TERSHEIM und Mitteilungen für Ballrechten-Dottingen
 
Samstag, 18. Mai 
14:00    Ballrechten  Trauung von Jasmin Haas und Tim 

Späth
18:00    Buggingen  Sonntagvorabendmesse zum Hoch-

fest von Pfingsten, mitgestaltet von 
der Lobpreisband

 
Sonntag, 19. Mai Pfingstsonntag
09:00 Ballrechten  Messfeier zum Hochfest von Pfingsten
10:45 Heitersheim  Messfeier zum Hochfest von Pfings-

ten, mitgestaltet vom Kirchenchor
19:00 Eschbach Maiandacht

VEREINE

Sportverein Rot-Weiss

Ergebnisse Aktive:
FV Herbolzheim – SVBD 2:0
Spvgg. Buchenbach – SVBD 2 3:1
Tore: Benedikt Löffler
Vorschau:
Sonntag, 19. Mai 2024
SVBD 2 – Spvgg. Bollschweil-Sölden 14.30 Uhr
SVBD – FFC 2
Nach der Niederlage im 6 Punktespiel beim FV Herbolz-
heim benötigt unsere Erste im letzten Heimspiel und vor-
letzten Punktspiel einen Sieg, um die Chancen auf den 
Klassenerhalt in der Landesliga zu wahren. Dafür benötigt 
man aber auch die Unterstützung der hoffentlich zahlrei-
chen Zuschauer. Nach dem Spiel werden im Rahmen des 
Pfingsthock noch einige Spieler verabschiedet.

Wiederholter Vandalismus am Sportgelände!
Wiederholt wurde unser Sportgelände in den letzten 
Wochen Opfer von Vandalismus im Bereich zwischen 
Rasen- und auf dem Kunstrasenplatz und auch rund um 
das Clubheim. Wir haben nichts gegen ein gemütliches 
Zusammensitzen und chillen, wenn hinterher Flaschen 
und Abfall ordnungsgemäß wieder mitgenommen bzw. 
entsorgt werden. Wir werden diese Vorfälle nicht mehr 
tolerieren und zukünftig zur Anzeige bringen.
 
Vorstandschaft, SV Ballrechten-Dottingen 

Altenwerk - Seniorentreff

Hallo ihr Lieben,
zu unserem nächsten Treffen am Donnerstag, den 16. Mai 
laden wir herzlich ein. Wir beginnen um 16:00 Uhr mit 
Pfarrer Seifried mit einer Maiandacht.
Danach gehen wir in die Pfarrscheune zum Zobe ne. 
Das Team freut sich auf euer kommen.
 
Wir bitten um eine Anmeldung!
Tel. Gerlinde 59 21 15, Martina 8949
 

Männergesangverein  
„Eintracht“ Ballrechten-Dottingen e.V.

Mitgliederversammlung am 23.05. 2024- 19,00 Uhr
In der Pfarrscheune Ballrechten
  
Tagesordnung:  
1. Eröffnung und Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden
2.   Bericht des 1. Vorsitzenden
3.   Bericht des Schriftführers
4.   Bericht des Kassenwarts
5.   Bericht der Kassenprüfer
6.   Entlastung des Gesamtvorstands
7.  Verschiedenes
  
Erwin Ruh, 1. Vorsitzender des Männerchors „Eintracht“ 
Ballrechten-Dottingen 
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Montag, 20. Mai Pfingstmontag
09:00 Eschbach  Messfeier zum Pfingstmontag
10:30 Heitersheim  ökumenischer Gottesdienst im 

Pfarrhof (bei schlechtem Wetter in 
der´Kirche)

19:00 Heitersheim  Maiandacht am Bildstöckle vor dem 
Schützenhaus, für Sitzgelegenheit 
wird gesorgt (bei schlechtem Wetter 
in der Kirche)

 
Dienstag, 21. Mai   
17:30  Eschbach  Rosenkranz
18:00 Eschbach  Messfeier
   
Mittwoch, 22. Mai   
17:30 Dottingen  St. Arbogast: Rosenkranz
18:00 Dottingen  St. Arbogast: Messfeier (für Paul Möl-

linger)
   
Donnerstag, 23. Mai 
16:30   Heitersheim  Friedrich-Schäfer-Haus: Messfeier
     
Freitag, 24. Mai    
17:30    Heitersheim   Rosenkranz
18:00    Heitersheim    Messfeier (für Magdalena und Anton 

Kropiwoda, Wolfgang Kropiwoda, 
Brigitte Schiwy, Bettina Senft und 
Gerhard Jäger; Elisabeth und Oskar 
Fünfgeld, Bartholomäus Fünfgeld 
und Marie Luise Lubitz und verstor-
bene Angehörige)

 
Samstag, 25. Mai 
14:00 Ballrechten  Trauung von Maria Steiert und Jo-

hannes Sattler
18:00 Sulzburg  Sonntagvorabendmesse zum Hoch-

fest der Heiligsten Dreifaltigkeit (für 
Ilse und Günther Krix und Regine 
Hipp)

 
Sonntag, 26. Mai Dreifaltigkeitssonntag
09:00   Eschbach  Messfeier zum Hochfest der Heiligs-

ten Dreifaltigkeit
10:45   Heitersheim    Messfeier zum Hochfest der Heiligs-

ten Dreifaltigkeit
   Überreichung der Kommunionhel-

fer-Urkunde Frau Kohl
19:00   Eschbach  Maiandacht
 
Tauftermine
Die Tauftermine der nächsten Monate finden Sie auf unse-
rer Homepage und im Pfarrblatt.
 
Alle aktuellen Informationen finden Sie auch auf unse-
rer Homepage www.seelsorgeeinheit-heitersheim.de
 
Öffnungszeiten des Pfarrbüros
Montag 09:00 - 11:00 Uhr & 15:00 - 17:00 Uhr
Dienstag 09:00 - 11:00 Uhr
Mittwoch ganztägig geschlossen
Donnerstag 09:00 - 11:00 Uhr & 14:00 - 16:00 Uhr
Freitag 09:00 - 11:00 Uhr
 
Öffnungszeiten in den Pfingstferien
In den Pfingstferien (21. Mai – 31. Mai 2024) bleibt das 
Pfarrbüro nachmittags geschlossen.
 
Sie erreichen uns unter:
Tel.: 0 76 34 / 55 16 15
kath.pfarramt@seelsorgeeinheit-heitersheim.de
www.seelsorgeeinheit-heitersheim.de

Evangelische Kirchengemeinde  
St. Cyriak Sulzburg

Liebe Gemeindeglieder,
jetzt kommt erst einmal der Pfingstsonntag und der erste 
Gottesdienst im Pfarrgarten mit dem Posaunenchor. Und 
am Pfingstmontag feiern wir in St. Ägidius mit festlicher 
Musik. Schreiben möchte ich aber zur Orgelwanderung. Die 
ist zwar erst an Fronleichnam, aber die hat einen Vorlauf. Es 
verhält sich nämlich so: Damit die Wanderer und Fahrrad-
fahrerinnen sich stärken können, gibt es an jeder der drei 
Kirchen eine Kleinigkeit zu essen und zu trinken. Das lief auch 
alle Jahre wunderbar und zur Freude aller Beteilgten, aber in 
diesem Jahr klemmt es. Besonders in Laufen und St. Ilgen. 
Bisher wissen wir von zwei Kuchen, aber das reicht nicht 
(außer wenn es schüttet, aber das will ich nicht hoffen.) Von 
daher meine Bitte: Wenn Sie noch ein bisschen Freiraum 
haben und Zeit und Lust zum Backen, dann backen Sie doch 
bitte einen Kuchen für uns, genauer für die von Orgel zu 
Orgel Wandernden. Frau Kronawetter hat mir extra aufge-
tragen zu schreiben, dass Torten nicht erwünscht sind. Die 
könnten „davonlaufen.“ Aber alles andere herzlich gerne. 
Süß oder salzig, wie Sie wollen. Und damit wir wissen, ob wir 
doch noch bestellen müssen, geben Sie uns doch bitte bis 
Dienstag, den 21. Mai Bescheid, wenn Sie etwas Nahrhaftes 
beitragen. (Tel.: 592179) Schon jetzt einen herzlichen Dank.
Und ob nun mit oder ohne Kuchen:
 
Ihnen allen gesegnete Pfingsten, will heißen:
Freude und Zuversicht im Herzen
und Klarheit und Frieden im Gemüt.
 
Ihre Pfarrerin Eva Böhme
  
Wir laden ein: 
Donnerstag, 16.05.2024
10:00   Sozialstation Betreuungsgruppe
 Sulzburg / Ev. Gemeindehaus
19:30    Yoga  Sulzburg / Ev. Gemeindehaus
 
Freitag, 17.05.2024
19:00    Männergruppe Sulzburg / Ev. Gemeindehaus
19:00    Grillen im Pfarrgarten mit den Konfirmierten
 
Sonntag, 19.05.2024 
10:00     Pfingstgottesdienst mit dem Posaunenchor 

Staufen- Sulzburg Pfrn. E. Böhme
 Pfarrgarten / (bei Regen: St. Cyriak)
 
Montag, 20.05.2024
10:00     Musikalischer Gottesdienst zu Pfingstmontag
  Dr. Katalon Schudlo-Zajzon, Cello - Zsófia Csáká-

ny, Orgel
 Pfrn. E. Böhme St.Ilgen / St. Ägidius
 
Dienstag, 21.05.2024
18:00     Schola St. Cyriak Probe  Sulzburg / Ev. Gemeindehaus
 
Donnerstag, 23.05.2024
10:00    Sozialstation Betreuungsgruppe
 Sulzburg / Ev. Gemeindehaus
19:30    Yoga  Sulzburg / Ev. Gemeindehaus
 
Sonntag, 26.05.2024 
10:00    Gottesdienst Präd. V. Rosalowsky
 Sulzburg / St. Cyriak

Wichtige Hinweise
Unsere Kirchen St. Cyriak in Sulzburg
und St. Ägidius in St. Ilgen sind tagsüber geöffnet.
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Öffnungszeiten im Pfarrbüro:
Dienstag von 14:00 - 16:00 Uhr
Mittwoch von 14:00 - 16:00 Uhr
Ansonsten rufen Sie uns an oder schicken Sie uns eine E-Mail.
 
Telefon im Pfarrbüro:  07634 / 592179
Homepage: www.evang-sulzburg-laufen.de
E-Mail Pfarramt: st.cyriak.sulzburg@kbz.ekiba.de
E-Mail Pfarrerin Böhme: eva.boehme@kbz.ekiba.de
  

 HHeerrzzlliicchhee  EEiinnllaadduunngg    
zzuu  uunnsseerreenn  GGootttteessddiieennsstteenn  

iimm  PPffaarrrrggaarrtteenn
 

 
Sonntag, 19.05.2024 10:00 Uhr  
Sonntag, 16.06.2024 10:00 Uhr 
Sonntag, 14.07.2024 10:00 Uhr 
Sonntag, 25.08.2024 10:00 Uhr  

Sonntag, 22.09.2024 10:00 Uhr 

 

Pfarrgarten 
Hauptstraße 74 
79295 Sulzburg 

 
Bei Regen finden alle Gottesdienste in der Kirche St. Cyriak statt.  

Evangelische Kirchengemeinde St. Cyriak 

DAS LANDRATSAMT INFORMIERT

Verschenkmarkt beim RAZ  
Breisgau am 25. Mai 2024
Nach dem Erfolg im letzten Jahr beim Tag der offenen Tür 
der TREA Breisgau, veranstaltet die Abfallwirtschaft Land-
kreis Breisgau-Hochschwarzwald, kurz ALB, auch dieses 
Jahr wieder einen Verschenkmarkt. 
Dieser findet am Samstag, den 25. Mai, zwischen 14:00 Uhr 
und 15:00 Uhr beim RAZ Breisgau, Ehrenkirchener Straße 
3, in Eschbach statt. Hier besteht die Gelegenheit, den ein 
oder anderen schönen oder nützlichen Artikel zu ergattern. 
Mit dem Verschenkmarkt bietet die ALB eine tolle Möglich-
keit der Abfallvermeidung und motiviert so zu einem res-
sourcenschonenden Umgang mit unserer Umwelt.
Kostenlos angeboten werden beispielsweise Kleinmöbel, 
Spielwaren, Fahrräder, Dreiräder, Roller, DVDs, CDs, De-
koartikel, Bücher, Geschirr, Sportartikel, Gartengeräte und 
sonstige Werkzeuge. Die angebotenen Gegenstände hat 
das RAZ-Personal während den regulären Öffnungszeiten 
gesammelt. Gut erhaltene Gegenstände sollen damit eine 
zweite Chance erhalten. 
Alternativ können natürlich weiterhin ganzjährig Gegen-
stände über den Verschenk- und Tauschmarkt auf der 
Homepage der Abfallwirtschaft online angeboten werden:
https://breisgau.verschenkmarkt.info/

AUS DER NACHBARSCHAFT

Lichtschimmer – Trauerwanderung
Trauer-Wanderung am 19.05.2024
Mitunter tut es gut, der eigenen Trauer in der Bewegung 
Raum zu geben und sich dabei mit Menschen in ähnlicher 
Situation auszutauschen. Die Trauerwanderungen haben 
eine Strecke von ungefähr 6 km. Die Teilnahme erfolgt auf 
eigene Verantwortung.
Nächster Termin und Startpunkt 19.05.2024; Treffpunkt 
um 11.00 Uhr am Schladererplatz in Staufen. Die Wande-
rung führt zur Johannis Kapelle.
Alle Termine und weitere Informationen unter www.trauer-
begleitung-lichtschimmer.de
 
Zeit für Ihre Partnerschaft
Sie möchten sich in einem einladenden Haus in wunder-
schöner Umgebung Zeit für Ihre Partnerschaft nehmen? 
Bei unseren Veranstaltungen „Lebendiges miteinander“, 
30. Mai-2. Juni, „Lieben ist schöner als Siegen“, 14.-16. Juni 
und „55plus Liebe“, 26.-28. Juni, haben Sie die Möglichkeit 
dazu. Sie können intensiv Zeit miteinander verbringen, Ihre 
Beziehung stärken und im Austausch mit anderen Paaren 
voneinander profitieren.
Infos und Anmeldung unter www.bksu.de

Veranstalter, Info und Anmeldung:    
Bildungshaus Kloster St. Ulrich, 79283 Bollschweil, 
Tel. 07602/9101-0,www.bksu.de, info@bksu.de

Tauschring Müntertal-Staufen
Im Tauschring werden unkompliziert Dienstleitungen ge-
tauscht – ein riesiges Angebot an Hilfsleistungen in der 
Region steht den Mitgliedern bereit. Vom Partyservice bis 
zur Fußpflege – vom Fahrdienst bis zum Klavierunterricht. 
Überzeugen Sie sich selbst.
geldlos - nachhaltig - umweltfreundlich - sozial - für alle.
Mehr auf www.tauschring-muenstertal-staufen.de
oder persönlich: Elisabeth Renkl 07636 78 78 32 und Gün-
ther Winterhalder 07633 50 87 1

Sommercamp im Zimmerer- 
Ausbildungszentrum Biberach
Das Bildungszentrum Holzbau - die überbetriebliche Aus-
bildungsstätte der Zimmerer/Zimmerinnen in Baden-Würt-
temberg - bietet im Sommer vom 29. Juli bis 2. August 2024 
ein Programm für Jugendliche an, die den Beruf des Zimme-
rers/der Zimmerin näher kennenlernen möchten.
In einem abwechslungsreichen Programm aus Werkeln und 
Freizeit können Schüler/innen, die in die letzte Klasse der 
allgemeinbildenden Schulen kommen, Einblick nehmen 
in das Tätigkeitsfeld der Zimmerleute und selbst etwas 
Handwerkliches herstellen. Die Teilnehmenden werden in 
dem Wohnheim der Auszubildenden übernachten. 
Das Mindestalter ist 14 Jahre. 
Für das Sommercamp sind ab sofort Anmeldungen mög-
lich beim Bildungszentrum Holzbau in Biberach: info@zim-
mererzentrum.de
 
Anmeldeschluss ist der 28.06.2024.
 
Informationen können auch im Internet abgerufen werden 
unter 
https://zimmererzentrum.de/ausbildung/sommercamp/

ENDE DES REDAKTIONELLEN TEILS





Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt Dich, einen 

Elektriker (m/w/d) in Vollzeit für unser 
Haustechnik-Team.
Du bist zuverlässig, sorgfältig und hast Spaß am Umgang mit Menschen? 
Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung an:

Deutscher Arbeitskreis für Familienhilfe
Fachklinik Münstertal
Frau Claudia Meier
Albert-Hugard-Str. 34
79219 Staufen

Tel.: 07633-8007-174 
oder per Mail an c.meier@ak-familienhilfe.de

Stellenprofile und Infos finden Sie auf unserer Homepage:
www.ak-familienhilfe.de

Die Fachklinik Münstertal führt Präventions- und Rehabilitationsmaßnah-
men für Eltern, Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung durch. 
Unser Team sorgt täglich dafür, dass sich Kinder und Jugendliche in unserer 
Fachklinik wohlfühlen und Spaß haben.

Sie suchen einen abwechslungsreichen, interessanten Arbeitsplatz?
Sie arbeiten gerne mit Kindern und Jugendlichen zwischen 7 und 10 Jahren?

Wir suchen pädagogische Fachkräfte in VZ 
Bewerbung gerne an:
Deutscher Arbeitskreis für Familienhilfe
Eltern-Kind-Fachklink Münstertal
Frau S. Schopferer
Albert-Hugard-Str. 34, 79219 Staufen im Breisgau
Tel.: 07633-80070 oder an: s.schopferer@ak-familienhilfe.de

Stellenprofile und Infos finden Sie auf unserer Homepage:
www.ak-familienhilfe.de

Camping Sulzbachtal
Entspannen Regenerieren Genießen
Breites Angebot an Gesichtsbehandlungen z.B.  
Gesichtsreinigung, Fruchtsäure-Behandlung, 
Hydra Face On, Maniküre, Fußpflege, Massagen 
z.B. Hot Stone, Klassisch, Kräuterstempel und 
vieles mehr.

Für Campinggäste und Besucher von außerhalb.

Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie einen 
Termin.

Wir freuen uns auf Sie
Camping Sulzbachtal GmbH
79295 Sulzburg  |  Sonnmatt 4
Tel. 0177-1957664 Anna Dold

Hebamme sucht Garage oder überdachten Stellplatz 
für Ihren VW-Bus. 

Tel. 07634 9089779 oder Mobil 0171 2016497

4-Zi.-Wohnung (Maisonette)
Ab 1.8.24 zu vermieten in Heitersheim.

KM 1.200,- Euro + NK 230,- Euro + TG 60,- Euro.
Info unter: wohntraum79423@t-online.de



WIR STELLEN DEINE ZUKUNFT AUF DEN KOPF

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
 07771 9317-48     vertrieb@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de

AUSTRÄGER GESUCHT!

Wollen Sie Ihr eigenes Geld mit einer  
Nebenbeschäftigung (Minijob) auf  

Stundenbasis (Mindestlohn) verdienen?
Ideal für Jugendliche ab 13 Jahren, Hausfrauen, Rentner oder die 
ganze Familie. Bewerben Sie sich als Austräger für das Blättle Ihrer 
Gemeinde. Die Bezahlung orientiert sich am MiloG.
Ihre Bewerbung nehmen wir gerne telefonisch oder schriftlich per 
E-Mail entgegen. 

Aktuell suchen wir für folgendes  
Gebiet Austräger (m/w/d):

Balrechten-Dottingen – Ballrechten- Bezirk 363 – neuer 
Zusteller ab KW 35/2024

Adam-Dallinger-Str., Bächleweg, Bachstr., Fohrenbergstr.,  
Franz-Hess-Str., Grunerner Weg, Im Biefang, Im Ried, Otto-Karrer-Str., 

Roemerstr., St. Erasmusstr., Weinstr.

Wir suchen immer wieder neue Austräger  

und Ferienvertretungen. Sie können sich  

gerne auch initiativ bewerben.

www.primo-stockach.de
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Drs. JUTTA & ISABEL KALTENBACH
Fachärztinnen für Allgemeinmedizin

Mühlenstr. 59  |  Ballrechten-Dottingen
TEl. 07634 - 569 110

URLAUB
Unsere Praxis ist vom

21.05.24 - 24.05.24 geschlossen

Vertretung übernehmen:
Dr. Hartmann, Heitersheim 

Dr. Grether, Heitersheim 
Dr. Summ - Beck, Heitersheim 

Wir machen Urlaub, die Praxis bleibt daher vom
20. Mai bis 24. Mai 2024 geschlossen

Hausärztliche Gemeinschaftspraxis Sulzburg
V. Stehfest                    F. Nouwens
Facharzt für Innere Medizin und     Facharzt für Allgemeinmedizin
Allgemeinmedizin                              Notfallmedizin

Hauptstraße 64, Sulzburg, Tel. 07634 - 3572641
Wir werden in dieser Woche vertreten durch die Kollegen Grether 
und Hartmann in Heitersheim sowie Dr. Summ-Beck in Buggingen.

Ab dem 27. Mai 2024 ist die Praxis für Sie wieder geöffnet.

WICHTIGE 
INFORMATION

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
 07771 9317-11     anzeigen@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de

Aufgrund von Fronleichnam am Donnerstag, 
30.05.2024 ändert sich der Anzeigenschluss wie folgt:

Anzeigenschluss Montag     
Freitag in der Vorwoche 9 Uhr

Anzeigenschluss Dienstag   
Montag 9 Uhr

Anzeigenschluss Mittwoch   
Dienstag 9 Uhr

Bei Kombinationen und Landkreisen muss Ihre Anzeige 
für KW 22 spätestens am Freitag, 24.05.2024 im Verlag 
eingehen.

Aufgrund von Pfingstmontag, 20.05.2024  
ändert sich der Anzeigenschluss wie folgt:

Anzeigenschluss Montag     
Freitag in der Vorwoche 9 Uhr

Bei Kombinationen und Landkreisen muss Ihre Anzeige 
für KW 21 spätestens am Freitag, 17.05.2024 im Verlag 
eingehen.

Vorgezogener Anzeigenschluss
KW 21 Pfingstmontag und  
KW 22 Fronleichnahm 
BITTE BEACHTEN! Ihre Anzeige soll in KW 21 oder  
22 erscheinen? Dann buchen Sie einen Tag früher!






